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P r o t o k o l l

der Reproduktion der Aussagen der Zeugin Petrowa, A. I.
6. Oktober 1958 Zentr-alsiedlung

Der Untersuchungsführer der Staatsanwaltschaft des Zentralrayons des 
Gebietes N., Jurist 1. Klasse Iwanow, I. N., verfaßte unter Teilnahme 
des Unterleutnants der Miliz Prochorow, I. P., sowie in Anwesenheit der 
unbeteiligten Personen Sidorow, Pjotr Petrowitsch, und Klimow, Semjon 
Wladimirowitsch, beide wohnhaft im Wohnheim der Zentralsiedlung, 
Werkstraße Nr. 2, unter Beachtung der Forderungen von Art. 78 StPO 
RSFSR das vorliegende Protokoll zu folgendem Sachverhalt.

Am heutigen Tage wurde die Zeugin Petrowa, Alexandra Iwanowna, 
zwecks Prüfung ihrer Aussagen vom 2. Oktober 1958 auf gefordert, die 
Stelle, an der drei ihr unbekannte Personen eine ihr unbekannte Frau 
überfielen, sowie die Stelle zu zeigen, von der aus sie das beobachtet 
hatte. Die Petrowa wurde über ihre Verantwortlichkeit bezüglich der 
Abgabe falscher Aussagen belehrt.

Zum Zwecke der Reproduktion ihrer Aussagen verließen alle obenge
nannten Personen den Raum der Staatsanwaltschaft, die sich in der 
Zentralsiedlung, Neue Straße Nr. 2 befindet, und schlugen auf Weisung 
der Zeugin Petrowa den Weg in die Linke Uferstraße zu der dort be
findlichen Verkaufsstelle „Gastronom“ ein.

Bei der Ankunft an der in der Linken Uferstraße Nr. 32 befindlichen 
Verkaufsstelle „Gastronom“ um 10.35 Uhr erklärte die Zeugin Petrowa, 
daß sie sich nun an die Stelle begeben würde, von der aus sie den Über
fall beobachtet hatte. Die Petrowa ging dabei voran, und die unbetei
ligten und die übrigen Personen folgten ihr unmittelbar.

Sie überquerte den Gehsteig vor dem in das Haus Nr. 34 führenden 
Tor, ging durch das Tor, überquerte den Hof und blieb an der Tür der 
Ausfahrt Nr. 4 stehen. Dort erklärte sie, als sie an dieser Stelle mit 
ihrem Bekannten Iwin, M. S., eines Nachts, etwa gegen 24 Uhr, in den 
letzten Septembertagen gestanden hatte, hätte sie gesehen, wie drei un
bekannte Personen eine Frau überfielen, als diese durch das Tor in den 
Hof gehen wollte.
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Danach überschritt die Zeugin den Hof, ging durch das vom Hof auf 
die Straße führende Tor, blieb 1 m vom linken (mit dem Gesicht zur
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